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licht den verfassungsmäßigen Maßstab, an dem die Anwen
dung der strafprozessualen Maßnahmen zu messen ist, insbe
sondere der freiheitsbeschränkenden, für die generell die For
derung des Art. 30 Abs. 2 Satz 2 Verf. nach Unumgänglichkeit 
gilt. Dieser Maßstab erwächst aus dem hohen Stellenwert, 
den die persönlichen Rechte und Freiheiten im Sozialismus 
haben. E. H o n e c k e r  hat 1987 darauf nachdrücklich auf
merksam gemacht.42 Ob wir diesen Maßstab als „streng“ (so 
für die Verhaftung im Strafverfahrensrecht, Lehrbuch, S. 159) 
bezeichnen oder nicht, ist dabei weniger entscheidend als 
vielmehr das tiefe rechtspolitische Verständnis um den Rang 
der Staatsbürgerrechte in der sozialistischen Gesellschaft. Aus 
dieser Sicht sollen nur zwei kurze Bemerkungen zur Kom
mentierung vorgetragen werden, die das weitere Nachdenken 
fördern sollen:

1. Der Kommentar versteht die Untersuchungshaft als 
Maßnahme, die der Sicherung der Durchführung des Straf
verfahrens dient (Vorbemerkung zu § 122 ff. StPO — S. 167). 
Das ist aber m. E. zweifelhaft. Nach der Konstruktion der 
Gründe der Untersuchungshaft erfüllt diese eine Verfahrens
sichernde Funktion in den Fällen des Fluchtverdachts und der 
Verdunklungsgefahr. Verfahrenssichernder Charakter liegt 
auch dann vor, wenn im Einzelfall begründet Verbrechensver
dacht angenommen werden kann oder bei fahrlässiger Tat
begehung eine Freiheitsstrafe von über zwei Jahren zu er
warten ist, weil vermutet werden kann, daß sich der Täter der 
Verwirklichung so hoher Freiheitsstrafen entziehen wird. 
Problematisch ist dies aber in den Fällen der Wiederholungs
gefahr, in denen die Untersuchungshaft im wesentlichen prä
ventiven Charakter hat, und der angedrohten Haftstrafe, wo 
die Untersuchungshaft zu einem Teil schon disziplinierenden 
Charakter hat, und zwar dann, wenn die Dauer der Unter
suchungshaft im wesentlichen mit der Dauer der erkannten 
Haftstrafe übereinstimmt. Im letzteren Fall könnte aber auch 
die präventive Wirkung der Untersuchungshaft angesichts der 
Wirkung einer sofortigen Inhaftierung bei bestimmten Straf
taten (z. B. bei Rowdytum) auf die Öffentlichkeit im Vorder
grund stehen.

Historisch gesehen ist die Untersuchungshaft als verfah
renssichernde Maßnahme entstanden. Darin liegt auch .unter 
unseren gesellschaftlichen Bedingungen ihre Hauptwirkungs
richtung. Deshalb sollten die Haftgründe „Wiederholungs
gefahr“ und „angedrohte Haftstrafe“ in den engen Grenzen 
gehalten werden, die der Kommentar zieht (S. 168 f.), ganz be
sonders auch in den Grenzen des Gebots der Unumgänglich
keit.

2. Gesichtspunkte zur Beurteilung der Unumgänglichkeit 
beschreibt der Kommentar in Anm. 1. zu § 123 StPO (S. 171). 
Eine eigentliche Definition dieses der Verfassung entlehnten 
Begriffs gibt es hier freilich nicht. Vom Ansatz ist der Be
schreibung aber unbedingt zu folgen. Mit der Unumgänglich
keit wollen wir zunächst ausdrücken, daß die Untersuchungs
haft durch eine bestimmte Schwere der Tat gerechtfertigt sein 
muß. Es muß also eine gewisse Tatproportionalität bestehen, 
was im Kommentar m. E. zutreffend damit 'Zum Ausdruck ge
bracht wird, daß die Tat i. d. R. eine Strafe mit Freiheitsent
zug erwarten lassen muß. Des weiteren müssen die Erforder
nisse, die für eine Untersuchungshaft sprechen, in eine ge
wisse Relation zur persönlichen Situation des Tatverdächti
gen gebracht werden. Es sind in einer Interessenabwägung 
auch humanitäre Gesichtspunkte zu berücksichtigen. Hier fal
len auch gesetzlich bestimmte Alternativen zur Unter
suchungshaft, die unser Strafprozeßrecht nur bei Jugendlichen 
kennt (§ 135 StPO), ins Gewicht. Bei der Neugestaltung der 
StPO sollte nach weiteren Alternativen dieser Art gesucht 
werden.

Internationale Aspekte des Strafprozeßrechts der DDR

Die internationalen Aspekte unseres Strafprozeßrechts sind in 
unserer Literatur bisher ungenügend erfaßt. Selbst im Straf
verfahrensrechtslehrbuch wurden sie nicht systematisch abge
handelt. Das kann hier selbstverständlich nicht nachgeholt 
werden.

In der Strafprozeßordnung und im StPO-Kommentar fällt 
auf, daß die rechtliche Regelung der wichtigsten internationa

len Aspekte unvollkommen ist. Das wiegt um so schwerer, als 
z. Z. für die DDR ein Gesetz über den internationalen Rechts
verkehr in Strafsachen fehlt, in dem auch prozessuale Tätig
keiten von Gerichten zu regeln wären. S. W i t t e n b e c k  un
terstreicht zu Recht die Notwendigkeit, „rechtliche Regelun
gen über den internationalen Rechtshilfeverkehr in Straf
sachen auszuarbeiten“ 43 Das Exequaturverfahren zur Einord
nung von Freiheitsstrafen, die ein Mitgliedsstaat der sog. Ber
liner Konvention vom 19. Mai 1978 gegenüber einem DDR- 
Bürger ausgesprochen hat, in das Rechtssystem der DDR ist 
für den Eall des Vollzugs dieser Strafen in der DDR in dem 
Gesetz vom 21. Dezember 1979 gesondert geregelt44 § 6 dieses 
Gesetzes verweist für das gerichtliche Verfahren insoweit aus
drücklich auf die Vorschriften der StPO. Bei der Erläuterung 
des Geltungsbereichs der StPO in Anm 3.1. zu § 1 StPO (S. 21) 
hätte darauf hingewiesen werden können.

Ansonsten sind es vor allem vier Regelungen, die in un
serem Zusammenhang näher interessieren:

1. Die Auslieferungshaft (§ 122 а StPO) ist sehr verkürzt 
kommentiert; diese Kommentierung wäre jedoch überfordert, 
die zahlreichen prozeßrechtlichen Detailfragen zu lösen, die 
auch durch den Verweis auf die entsprechende Geltung der 
§§ 124 bis 127 StPO nicht annähernd beantwortet werden kön
nen. Auch im Verfahren zur Anordnung der Auslieferungs
haft, die in allen von der DDR abgeschlossenen Rechtshilfe
verträgen entsprechend den üblichen internationalen Stan
dardregelungen vereinbart worden ist, muß dem Betroffenen 
rechtliches Gehör gewährt werden, und er muß das Recht auf 
Verteidigung auch real durchsetzen können.

2. Die Beweiserhebung durch das Gericht zur Verwirk
lichung von Rechtshilfe (§ 210 Abs. 3 StPO) ist eine Vorschrift, 
deren Bedeutung sich bereits wiederholt im Rechtsverkehr 
mit der BRD erwiesen hat, also im vertragslosen Zustand, 
obwohl diese Art der Beweiserhebung vor allem der Durch
setzung vertraglich vereinbarter „sonstiger Rechtshilfe“ dient.

3. Die Abgabe der Sache zur weiteren Strafverfolgung an 
einen anderen Staat (§ 147 Ziff. 7 StPO) hat als Entscheidungs
möglichkeit des Staatsanwalts vor allem praktische Bedeutung 
für den Rechtsverkehr mit den sozialistischen Ländern. Die 
theoretisch-praktischen Probleme sind in der Literatur dar
gestellt und sollten in Ergänzung zur Kommentierung heran
gezogen werden.43

4. Einstellung des Verfahrens bei Auslieferung an einen 
anderen Staat (§§ 150 Ziff. 4, 152 Ziff. 3 StPO) ist hier eben
falls zu nennen.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, daß die hier nicht be
sprochenen Teile des Kommentars zwar in mancher Hinsicht 
ebenfalls zur Diskussion herausfordern, aber insgesamt eine 
solide Anleitung für die Praxis vermitteln. Eine Reihe neue
rer Publikationen bzw. Anleitungsmaterialien, die den Kom
mentar vertiefen, ist aber zu beachten.4®

42 E. Honecker, Die Aufgaben der Parteiorganisationen bei der wei
teren Verwirklichung der Beschlüsse des XI. Parteitages der SED, 
Berlin 1987, S. 100.

43 Vgl. S. Wittenbeck, „Planmäßige Vervollkommnung der sozia
listischen Rechtsordnung“, NJ1987, Heft 11, S. 433.

44 Vgl. Gesetz zur Ausführung der Konvention vom 19. Mai 1978 über 
die Übergabe zu Freiheitsstrafe verurteilter Personen zum Voll
zug der Strafe in dem Staat, dessen Staatsbürger sie sind, vom 
21. Dezember 1979 (GBl. I Nr. 45 S. 468).

45 Vgl. L. Reuter/K. Wille, „Übernahme der Strafverfolgung im 
Rechtsverkehr in Strafsachen zwischen der DDR und anderen so
zialistischen Staaten“, NJ 1987, Heft 10, S. 405 ff.

46 So z. B. E. Buchholz, „Begründung der Strafzumessung im erst
instanzlichen Urteil“, NJ 1987, Heft 6, S. 218 ff.; K.-H. Röhner, 
„Analogie im Strafverfahrensrecht und Voraussetzungen ihrer An
wendung“, NJ 1987, Heft 4, S. 143 ff.

Neu im Staatsverlag
Rechtslexikon
427 seiten; EVP (DDR): 24,80 M

Nach dem „Rechtshandbuch für den Bürger“ (Berlin 1985) und dem Lexikon 
„Arbeitsrecht von А bis Z“ (Berlin 1983) wird das In Kürze Im Buchhandel 
vorliegende erste Rechtslexikon der DDR ein willkommener Ratgeber In 
rechtlichen Alltagsproblemen sein. 46 Autoren — namhafte Staats- und Rechts
wissenschaftler und erfahrene Praktiker — haben in über 1 000 Stichwörtern 
(von „Abänderungsklage" bis „Zwangsgeld“) allgemeinverständliche Defini
tionen zu Kategorien und Begriffen des geltenden Rechts gegeben, die 
sicherlich auch für die Rechtspropaganda genutzt werden können. Die Auto
ren waren bestrebt, zusammenhängende Rechtsfragen unabhängig von Rechts
zweigen auch zusammenhängend zu behandeln.


